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RS OGH 1990/9/11 4Ob68/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1990

Norm

EO §390 Abs1 I

EO §390 Abs1 IVA

Rechtssatz

Sind die anspruchsbegründenden Tatsachen nicht strittig und ist daraus auch ein Unterlassungsanspruch nach § 2

UWG ableitbar, besteht in einem solchen Fall regelmäßig keine Veranlassung mehr, dem Antragsteller eine Sicherheit

aufzuerlegen (ÖBl 1963,26).
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